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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. RENOLDNER und Genossen 

haben am 13.5.1992 unter der Nummer 2942/J an mich eine 

schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "die Antrag­
stellung auf Befreiung von der Wehrpflicht gemäß Zivildienstge­

setz-NoveLle 1991" gerichtet] die foLgenden WortLaut hat: 

"1. Welche MögLichkeiten der ~Sanierung" eines erst nach Ab­

lauf der gesetzLichen 14-Tages-Frist (nach ErhaLt eines 

EinberufungsbefehLes) eingebrachten Zivildienstantrages 

gibt es? 

2. WeLche RechtsmitteL haben Zivildienstwerber] den Aufschub 

bzw. die Aussetzung ihrer Einberufung soLange zu erwirken, 

bis über ihren Antrag auf ZiviLdienst entschieden wurde? 

WeLche Unterstützungen werden die Zivildienstwerber bei 

dieser Vorgangsweise von seiten Ihres Ressorts erhaLten? 

3. Ist für die erwähnten FäLLe eine einheitliche Vorgangswei­

se von seiten Ihres Ressorts vorgesehen? 

4. Wenn nein] warum nicht? Wie beurteiLen Sie die VorenthaL­

tung des Rechtes auf Befreiung von der WehrpfLicht für die 

betroffenen WehrpfLichtigen? 
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5. Sind Sie bereit) um diese UnkLarheiten zu vermeiden, eine 

einheitLiche RegeLung auf legistischem Weg zu schaffen? 

Sind Sie in dieser Richtung bereits aktiv geworden? 

6. Wenn nein, warum nicht? Bis wann ist eine Initiative von 

Ihnen zu erwarten? 

7. WeLche Möglichkeit einer "Sanierung" von formaL unzurei­

chenden Zivildienstanträgen gibt es derzeit J insbesondere 

dort, wo aus terminlichen Gründen eine zuvorkommende Einbe­

rufung droht?" 

Diese Rnfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die ab Zustellung eines Einberufungsbefehles berechnete zweiwö­

chige Frist zur Einbringung einer Zivildiensterklärung wurde 

durch die ZDG-NoveLLe 1991 nicht verändert. Bei Versäumung 

dieser gesetzlichen Frist besteht LedigLich die MögLichkeit 

einer Rufhebung des EinberufungsbefehLes seitens der zuständi­

gen Militärbehörde insbesondere auf Grund eines Aufschub- bzw. 

Befreiungsantrages des Wehrpflichtigen. 

Zu Frage 2: 

EinberufungsbefehLe des Bundesheeres werden in der RegeL mehre­

re Monate vor dem jeweiligen Einberufungstermin zugesteLlt. Es 

kann daher davon ausgegangen werden, daß die ZiviLdienstbe­

scheide nach der Vereinfachung des Zuganges zum Zivildienst 

ohne "Gewissensprüfung" jedenfalls rechtzeitig vor einem alL­

fäLligen Einberufungstermin erLassen werden können. SoLLte das 

in RusnahmefälLen nicht möglich sein, wird das Bundesministeri­

um für Inneres beim zuständigen Militärkommando eine Rufhebung 

des EinberufungsbefehLes verLangen. 
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Zu Frage 3: 

Die bei Beantwortung der Frage 2 geschiLderte Vorgangsweise 

wird seLbstverständLich einheitLich praktiziert. 

Zu Frage 4: 

Ruf Grund der positiven Beantwortung der Frage 3 ist diese 
Frage aLs gegenstandsLos anzusehen. 

Zu Frage 5: 

Ruf in diesem Zusammenhang sich aLLenfaLLs ergebende Schwierig­

keiten würde ich bei der bereits im kommenden Jahr erforderLi­

chen Rusarbeitung einer weiteren ZDG-NoveLLe zur definitiven 

RegeLung des Zuganges zum ZiviLdienst - die derzeitige Rege­

lung ist ja mit 31.12.1993 befristet entsprechend Bedacht 

nehmen. 

Zu Frage 6: 

Die Beantwortung dieser Frage erübrigt sich im Hinblick auf 

die zu Frage 5 erfolgten Rusführungen. 

Zu Frage 7: 

Bei Vorliegen der im Zivildienstgesetz genannten formalen 

MängeL einer Zivildienste~klärung, wodurch diese nicht rechts­

wirksam werden kann, sind diese Mängel bescheidmäßig festzu­

stelLen. Der Zivildienstwerber hat dann jederzeit die Möglich­

keit, eine den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechende 

neuerliche Zivildiensterklärung abzugeben. 
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